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lieh. Der Minister für die Anleitung und Kontrolle 
der Bezirks- und Kreisräte sichert in enger Zu
sammenarbeit mit den Leitern dieser Organe die 
einheitliche Anleitung der Räte der Bezirke auf 
dem Gebiet der Wohnungswirtschaft.
Die Volksvertretungen in den Bezirken, Kreisen, 
Städten und Gemeinden entscheiden auf Vorschlag 
ihrer Räte auf der Grundlage des zentralen staat
lichen Planes, der Generalbebauungspläne und der 
Volkswirtschaftspläne über das optimale Verhält
nis zwischen den Maßnahmen der Erhaltung, des 
Ersatzes und der Erweiterung vorhandener Wohn- 
und Gesellschaftsbauten sowie baulicher Anlagen.
Bei der Gestaltung sozialistischer Wohnbedingun
gen kommt der Erhaltung und Rekonstruktion der 
Gebäude und baulichen Anlagen in den Städten 
und Dörfern eine besondere Bedeutung zu. Die 
Räte der Kreise, Städte und Gemeinden haben zur 
Erhöhung des Leistungsvermögens der Reparatur
betriebe des Bauwesens sowie der Baureparatur
kapazitäten der Industrie und Landwirtschaft die 
Voraussetzungen für die weitere Konzentration, 
Kooperation und erzeugnisbezogene Spezialisie
rung zu schaffen. Die Zusammenarbeit der Bau
betriebe aller Eigentumsformen in Erzeugnisgrup
pen und Kooperationsgemeinschaften ist zu för
dern. Dabei ist das Prinzip der Freiwilligkeit, 
Gleichberechtigung und juristischen Selbständig
keit zwischen den Vertragspartnern zu wahren. 
Als Leitbetriebe der Erzeugnisgruppen und Koope
rationsgemeinschaften sind leistungsfähige volks
eigene Betriebe einzusetzen.
Bei der Anwendung wissenschaftlicher Methoden, 
der Planungsvorbereitung und industriellen Durch
führung von Reparaturen sind die in den Städten 
Halle und Potsdam gesammelten Erfahrungen 
maximal zu nutzen.
Die schnelle Entwicklung und erforderliche Lei
stungssteigerung im Wohnungsneubau und bei den 
Baureparaturen ist vor allem durch die Erhöhung 
der Baumaterialienproduktion zu gewährleisten.
Das Ministerium für Bauwesen und die Deutsche 
Bauakademie haben sich darauf zu konzentrieren, 
Voraussetzungen für die rasche Steigerung der 
Produktion effektiver Baustoffe auf der Grund
lage der sozialistischen Großforschung und der 
komplexen Automatisierung zu schaffen. Dazu sind 
die Investitionen der zentralgeleiteten Baumate
rialienkombinate und -betriebe auf automatisierte 
Großanlagen der Zementindustrie und der Vorfer
tigung von Bauelementen und Baugruppen im 
Rahmen des Einheitssystems Bau zu konzentrie
ren. Durch breite Anwendung der Verflechtungs
bilanzierung ist die komplexe Entwicklung aller 
baustoffproduzierenden Bereiche und Zweige der 
Volkswirtschaft einschließlich der örtlichgeleiteten 
Betriebe zu gewährleisten.
Die Volksvertretungen in den Bezirken, Kreisen, 
Städten und Gemeinden lenken die Initiative der 
Betriebskollektive auf die maximale Steigerung 
der eigenen Baumaterialienproduktion unter Aus
schöpfung einheimischer Rohstoffe und örtlicher 
Reserven. Dabei ist auf die komplexe sozialistische 
Rationalisierung, die Anwendung neuer Technolo
gien und Verfahren sowie die mehrschichtige Aus
lastung der vorhandenen Kapazitäten zu orientie
ren.

Gleichzeitig ist die Initiative auf eine zusätzliche 
Produktion von Baumaterialien zu lenken.
Bei Überbietung der in den Perspektiv- bzw. Jah
resplänen der Kreise, Städte und Gemeinden durch 
die Initiative der Werktätigen festgelegten Produk
tionskennziffern, insbesondere durch die Erschlie
ßung örtlicher Reserven und durch die überplan
mäßige Steigerung der Arbeitsproduktivität, ver
bleibt dieser Teil der Produktion zur Verfügung 
der Kreise, Städte und Gemeinden.
Gleichzeitig sind die Kreise, Städte und Gemeinden 
an den Gewinnen zu beteiligen, die aus der Mehr
produktion erwirtschaftet werden. Zwischen volks
eigenen Betrieben und den Räten der Kreise, 
Städte und Gemeinden sind entsprechende Ver
träge abzuschließen.
Die Volksvertretungen in den Städten haben die 
Bewirtschaftung der Wohn- und Gesellschaftsbau
ten unter Berücksichtigung der örtlichen Möglich
keiten und Bedingungen rationeller und effektiver 
zu gestalten und dazu Zentren der Gebäudewirt
schaft zu entwickeln. Nach dem Beispiel der Stadt 
Werdau kann den VEB Kommunale Wohnungs
verwaltung schrittweise auch die Verwaltung und 
Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen An
lagen der Volksbildung, der Kultur, des Gesund- 
heits- und Sozialwesens, des Sports und der Nah
erholung sowie der staatlichen Organe übertragen 
werden.
Die Hauptaufgabe der VEB Kommunale Woh
nungsverwaltung besteht vor allem darin, für die 
komplexe Instandsetzung und sozialistische Rekon
struktion der von ihnen verwalteten volkseigenen 
Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen, ein
schließlich der dazu gehörenden baulichen Anla
gen, die Hauptauftraggeberschaft wahrzunehmen. 
Diese ist schrittweise im Rahmen des Planes auf 
Antrag der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften 
und der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossen
schaften auf deren Gebäude sowie auf Wunsch 
privater Hauseigentümer auf ihre Wohngebäude zu 
erweitern.
Die Hauptauftraggeberschaft ist audi für die 
Durchführung von Maßnahmen anzuwenden, die 
auf Grund der Initiative der Bürger entsprechend 
den Rechtsvorschriften gegen Bezahlung möglich 
sind. Durch die Errichtung von Reparaturstütz
punkten und Geräteausleihdiensten ist die Initia
tive der Bevölkerung und Reparaturbrigaden zu 
unterstützen. Die vorhandenen vielfältigen Mög
lichkeiten in Industriebetrieben sind mit nutzbar 
zu machen. Die VEB Kommunale Wohnungsver
waltung sind verpflichtet, die Eigentümer privater 
Wohngebäude hinsichtlich der Erhaltungs- und 
Rekonstruktionsmaßnahmen zu beraten.
Die Bildung der Mietermitverwaltungen und die 
bewußte Mitarbeit der Bürger ist zu fördern und 
ihre Wirksamkeit durch die Anwendung materiel
ler Anreize zu erhöhen.
Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 
sowie die VEB Kommunale Wohnungsverwaltung 
haben stärker darauf zu achten, daß die ihnen zu
stehenden vertraglich festgelegten Mieten pünkt
lich gezahlt und keine Rückstände zugelassen wer
den. Beim Auftreten von Mietrückständen wenden 
sie Mittel der gesellschaftlichen Erziehung und


